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Mark G. v. Pückler

I. Die Rechtsgrundlage
1. „Wer vorsätzlich oder fahr-
lässig das Leben, den Körper,
die Gesundheit oder das Ei-
gentum eines anderen wider-
rechtlich verletzt, ist dem an-
deren zum Ersatze des daraus
entstehenden Schadens ver-
pflichtet.“ § 823 Abs. 1 Bür-
gerliches Gesetzbuch
2. „Wer eine Gefahrenquelle
schafft, muss die zur Beseiti-
gung der Gefahr erforderli-
chen und zumutbaren Maß-
nahmen treffen, um andere
vor Schäden zu bewahren.“
Allgemeine Verkehrssiche-
rungspflicht

II. Der Sachverhalt
Am Rande einer Großstadt
fand eine Drückjagd auf
Schwarzwild statt. Ein Pkw-
Fahrer fuhr mit seinem Volvo
mit etwa 90 km/h auf einer
Bundesstraße, als plötzlich ei-
ne starke Bache auf die Fahr-
bahn wechselte. Durch den Zu-
sammenstoß entstand am Pkw
ein Schaden von rund 3 750
Euro. Die Teilkasko ersetzte den
Schaden, bis auf die Selbstbe-
teiligung von 150 Euro.

Der Pkw-Halter verlangte
nun vom Jagdausübungsbe-
rechtigten Ersatz seiner Selbst-
beteiligung von 153 Euro so-
wie eine allgemeine Aufwen-
dungspauschale von 20 Euro.
Zur Begründung machte er
geltend, dass der Jagdaus-
übungsberechtigte die ihm
obliegende Verkehrssiche-
rungspflicht fahrlässig verletzt

habe, weil er trotz der
Straßennähe keine Maßnah-
men zur Sicherung des
Straßenverkehrs ergriffen ha-
be. Insbesondere seien keine
Schilder aufgestellt worden,
die auf die Drückjagd und die
Gefahr von überwechselndem
Wild hingewiesen hätten. 

Der Jagdausübungsberech-
tigte lehnte die Zahlung ab.
Die Verkehrssicherungspflicht
sei nicht verletzt worden, weil
das Treiben von der Straße weg
geführt worden sei. Es sei nicht
damit zu rechnen gewesen,
dass Wild nach hinten durch-
brechen und über die Straße
wechseln würde, zumal sich
entlang der Straße eine Bahn-
linie und ein breiter Graben
befunden hätten. Außerdem
sei nicht bewiesen, dass die Ba-
che wegen der Drückjagd die
Straße überquert habe.

III. Das Urteil
Das Gericht gab dem Fahr-
zeughalter Recht. Es verurteilte
den Jagdausübungsberechtig-
ten zum Ersatz der Selbstbetei-
ligung und Aufwendungspau-
schale, weil er die ihm oblie-
gende Verkehrssicherungs-
pflicht fahrlässig verletzt habe.

Zwar sei ein Jagdaus-
übungsberechtigter nicht ge-
halten, den Straßenverkehr
vor den allgemeinen Gefah-
ren durch Wildwechsel zu
schützen; dies sei vielmehr
Aufgabe der für die Sicherheit
der Straße zuständigen öffent-
lichen Stellen. Wenn er aber
die Wahrscheinlichkeit, dass
Wild die Straße überquere,

durch eine Drückjagd erhöhe,
er also diese Gefahrener-
höhung zu verantworten ha-
be, dann sei er verpflichtet,
diese Gefahr durch geeignete
und zumutbare Maßnahmen
zu beseitigen. 

Hierzu sei das Treiben in
Richtung von der Straße weg
zu führen und einem Rück-
wechseln des Wildes durch ei-
ne möglichst dichte Treiber-
kette vorzubeugen. Dennoch
durchbrechendes Wild sei
durch eine Verlappung ent-
lang der Straße von der Fahr-
bahn abzuhalten, die Ver-
kehrsteilnehmer seien durch
Warnschilder und Warnpos-
ten auf die Jagd hinzuweisen
(vergleiche Bundesgerichts-
hof, Urteil vom 10. 2. 1976 –
VI ZR 160/1974 –).

Im vorliegenden Falle sei
das Treiben zwar von der
Straße weg geführt worden,
jedoch sei einem Rückwech-
seln des Wildes nicht durch 
eine dichte Treiberkette be-
gegnet worden, noch seien
entlang der Straße Jagdlappen
angebracht worden. Auch
Warnschilder oder Warnpos-
ten seien nicht aufgestellt
worden, um die Verkehrsteil-
nehmer auf die Jagd und die
dadurch entstehenden erhöh-
ten Gefahren hinzuweisen.
Weder der Graben noch die
Bahnlinie entlang der Straße
seien geeignet gewesen, das
hochgemachte Wild vom
Überqueren der Fahrbahn ab-
zuhalten. 

Einen der Schützen habe die
Bache in leichtem Troll in

Wildunfall bei Drückjagd

Straßenverkehr
sichern!
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100 Meter Entfernung in Rich-
tung Straße passiert. Selbst
wenn sie infolge ihres Alters
von fünf Jahren nicht zum Ab-
schuss freigegeben gewesen
wäre, so hätte sie doch auf-
grund einer Güterabwägung
zwischen der akuten Gefähr-
dung von Leib und Leben der
Verkehrsteilnehmer einerseits
und der Hege des Wildes ande-
rerseits erlegt werden müssen,
da sie auf die Straße zugewech-
selt sei.

Die Drückjagd sei auch für
den Unfall kausal gewesen.
Weil die Jagd zum Zeitpunkt
des Unfalles in unmittelbarer
Nähe der Straße stattgefun-
den habe, spreche der An-
scheinsbeweis dafür, dass die
Bache durch die Jagd hochge-
macht worden sei. Dies werde
vorliegend noch dadurch er-
härtet, dass man die Rück-
wechsel nicht gesichert habe,
so dass mit einem erhöhten
Wildwechsel auf die Straße zu

rechnen gewesen sei. Landge-
richt Rostock, Urteil vom
6. 9. 2002 – 4 O 176/02 –

IV. Anmerkungen
Treib- und Drückjagden sind
besonders gefährlich. Das
Wild wird in großer Zahl ab-
sichtlich hochgemacht, geht
oft hochflüchtig ab und über-
quert Straßen und Bahnlini-
en. Hinzu kommen viele Jä-
ger, Treiber und Hunde auf
engem Raum, so dass jeder
Schuss gut überlegt sein muss.

Diese erhöhte Gefahrenla-
ge muss der Jagdausübungs-
berechtigte/Jagdleiter, der für
die Drückjagd verantwortlich
ist, aufgrund der allgemeinen
Verkehrssicherungspflicht be-
seitigen, damit andere Perso-
nen nicht verletzt oder ge-
schädigt werden. Unterlässt er
das, so haftet er für den da-
durch entstehenden Schaden
wegen fahrlässiger Verletzung
der allgemeinen Verkehrssi-

cherungspflicht. Die Jagd-
haftpflichtversicherung hat
für den Schaden einzustehen. 
Das vorstehende Urteil stellt
geradezu schulmäßig die bei
einem Treiben in Straßen-
nähe einzuhalten Sicherungs-
maßnahmen der Reihe nach
dar:
● Treiben in Richtung von
der Straße weg führen;
● Rückwechsel durch dichte
Treiber- und Schützenkette
abriegeln;
● Verlappung besonders ge-
fährdeter Straßenabschnitte;
● Warnschilder für die Ver-
kehrsteilnehmer aufstellen
oder
● Warnposten abstellen, die
die Verkehrsteilnehmer durch
Handzeichen zu langsamen
Fahren anhalten.

Wie ein Warnschild ausse-
hen muss, ist gesetzlich nicht
vorgeschrieben. Das Ver-
kehrszeichen Nr. 142 „Wild-
wechsel“ warnt nur vor einem

Bei Treib- oder Drückjagden empfiehlt es sich, auf jeden Fall Warnschilder aufzustellen. 
Die Straßenverkehrsbehörde sollte dazu eingeschaltet werden
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Fahrens ein Schaden, so schei-
det eine Haftung regelmäßig
aus. Denn mit der Warnung
hat der Jagdausübungsbe-
rechtigte alles getan, was von
ihm verlangt wird. Es fehlt an
einer Pflichtwidrigkeit, der
Unfall ist allein auf die zu ho-
he Geschwindigkeit zurück-
zuführen.

Das Urteil sagt aber auch in
Anlehnung an das erwähnte
Urteil des Bundesgerichtshofs
klipp und klar, dass bei einer
Einzeljagd grundsätzlich keine
Sicherungsmaßnahmen not-
wendig sind. Aus der Sicht der
Verkehrsteilnehmer ist es näm-
lich unerheblich, ob das Wild
von einem Jäger, Spaziergän-
ger, Landwirt oder Förster
hochgemacht wurde und über
die Straße flüchtet. Diese Fälle
fallen daher unter das normale
Risiko, dem jedermann im
Straßenverkehr ausgesetzt ist.

Anders ist es nur dann,
wenn Wild auf einer Einzeljagd
in unmittelbarer Straßennähe
bejagt wird, so dass mit einer
Flucht auf die Fahrbahn und ei-
ner Gefährdung der Verkehrs-
teilnehmer zu rechnen ist (zum
Beispiel Schuss auf ein Stück
Rehwild, das in Fahrbahnnähe
äst, Durchdrücken der Straßen-
böschung nach Niederwild am
Rande einer befahrenen Straße
und ähnliche Situationen).
Hier gilt grundsätzlich das
Jagdverbot nach § 20 Abs. 1
BJagdG, wonach an Orten, an
denen die Jagd die öffentliche
Sicherheit stören oder das Le-
ben von Menschen gefährden
würde, nicht gejagt werden
darf.

Der Geschädigte muss be-
weisen, dass das Wild durch die
Gesellschaftsjagd hochge-
macht wurde und notwendige
Sicherungsmaßnahmen un-
terblieben sind. Allein die Tat-
sache, dass eine solche Jagd „ir-
gendwo in der näheren Umge-
bung“ stattfand, genügt hier-
für nicht. Nur bei unmittelba-

rer Straßennähe ist nach den
Grundsätzen des Anscheinsbe-
weises in der Regel davon aus-
zugehen, dass der Unfall durch
die Jagd verursacht wurde. 

Wild- und Jagdunfall –
ein kleiner Unterschied
Bei einem Unfall frage man
daher den Fahrer als erstes,
von welcher Straßenseite das
Wild angewechselt ist und
überprüfe die Angaben an-
hand der Lage des Wildes und
der Schäden am Fahrzeug auf
ihre Richtigkeit. Kam das Wild
von der anderen Straßenseite,
war  die Jagd in aller Regel
nicht die Ursache des Unfal-
les. Eine Haftung scheidet
dann von vornherein aus.

Es empfiehlt sich, die
Straßenverkehrsbehörde ein-
zuschalten und die Siche-
rungsmaßnahmen ihr zu
überlassen oder sie in Abstim-
mung mit ihr durchzuführen.
Denn sie ist nach § 45 Straßen-

verkehrsordnung für die Si-
cherheit des Straßenverkehrs
zuständig. Sperrt sie die Straße
für die Dauer der Gefahr, so ist
das die beste Lösung, weitere
Sicherungsmaßnahmen sind
dann entbehrlich. Über-
nimmt sie das Aufstellen von
Warnschildern, ist der Jagd-
ausübungsberechtigte hier-
von befreit, nicht aber zum
Beispiel von der Führung der
Jagd von der Straße weg und
dem  Abriegeln der Rück-
wechsel, weil diese Maßnah-
men nur von ihm durchge-
führt werden können. 

Bei Unfällen mit Wild ist
zwischen einem Wildunfall
und einem Jagdunfall zu un-
terscheiden, sofern sich aus
den Versicherungsbedingun-
gen nichts anderes ergibt.

Ein Wildunfall liegt vor,
wenn Wild den Unfall „von
sich aus“ verursacht hat, ohne
dass es durch eine Gesell-
schaftsjagd in Straßennähe

erhöhten natürlichen Vor-
kommen von Wild, nicht aber
vor Wild, das durch eine
Drückjagd absichtlich hoch-
gemacht wurde.

Es empfiehlt sich daher, das
allgemeine Warnschild „Ge-
fahrenstelle“ zu verwenden,
das in jedem Pkw mitzuführen
ist, ergänzt durch ein Zusatz-
schild mit der Aufschrift
„Treibjagd, erhöhte Gefahr! 30
km/h“. Die Schilder müssen
groß genug sein und gut sicht-
bar in beiden Fahrtrichtungen
aufgestellt werden. Bei beson-
deren Gefahren sollte zusätz-
lich je Fahrtrichtung ein Jagd-
helfer als Warnposten abge-
stellt werden.

Beweispflicht liegt
beim Geschädigten
Solche Sicherungsmaßnah-
men sind immer dann erfor-
derlich, wenn nach jagdlicher
Erfahrung damit zu rechnen
ist, dass Wild oder Jagdhunde
auf die Straße gelangen könn-
ten. Das ist immer der Fall,
wenn die Jagd in unmittelba-
rer Straßennähe stattfindet.

Das kann aber auch bei
größerem Abstand der Fall
sein, je nach Entfernung, To-
pographie, Wildarten und Be-
wuchs. Im Zweifel: sichern!

Auch die Zugänge in das
Jagdgebiet, also vor allem
die Wald- und Feldwege,
müssen durch Hinweisschil-
der oder Warnposten gesi-
chert werden, damit Spa-
ziergänger, Reiter, Jogger
und andere Personen auf die
erhöhte Gefahr hingewie-
sen und von einem Betreten
abgehalten werden. Noch
sicherer ist eine vorüberge-
hende Sperrung dieser We-
ge, wie es in den jeweiligen
Landeswaldgesetzen gere-
gelt ist.

Wurden die Sicherungs-
maßnahmen ordnungsgemäß
durchgeführt und entsteht
trotzdem infolge zu schnellen
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absichtlich hochgemacht
wurde. 

Das sind die Fälle des nor-
malen Wildwechsels oder des
vor Spaziergängern, Landwir-
ten oder Jägern auf der Einzel-
jagd flüchtenden Wildes. Die
Kaskoversicherung über-
nimmt die Schäden von Scha-
lenwild selbst dann, wenn es

nicht zu einem Zusammenstoß
gekommen ist, zum Beispiel
weil der Fahrer dem Wild aus-
gewichen  und dabei in den
Graben gefahren ist. Bei klei-
nerem Wild bis etwa zur Fuchs-
größe darf nicht ausgewichen
werden, sonst liegt grobe Fahr-
lässigkeit vor, so dass die Versi-
cherung nicht zahlen muss.

Ein Jagdunfall ist gegeben,
wenn der Unfall von Wild ver-
ursacht wurde, das auf einer
Gesellschaftsjagd in Straßen-
nähe absichtlich hochgemacht
wurde und die Verkehrsteil-
nehmer nicht ausreichend ge-
warnt/geschützt wurden. Hier
haftet der Jagdausübungsbe-
rechtigte/Jagdleiter, wenn der
Schaden auf einer fahrlässigen
Verletzung der allgemeinen
Verkehrssicherungspflicht be-
ruht, die Jagdhaftpflichtversi-
cherung stellt ihn bis zur Höhe
der Versicherungssumme frei.

V. Ergebnis
1. Bei Gesellschaftsjagden in
unmittelbarer Straßennähe
müssen die Verkehrsteilneh-
mer vor flüchtendem Wild
und Jagdhunden gewarnt und
geschützt werden. 

Das gilt auch bei entfernte-
ren Treiben, wenn auf Grund
der örtlichen Situation nach
jagdlicher Erfahrung mit ei-
ner Gefährdung durch Wild

oder Hunde gerechnet wer-
den muss.
2. Treiben in Straßennähe
müssen grundsätzlich in
Richtung von der Straße weg
geführt werden, die Rück-
wechsel sind durch eine dich-
te Treiber- und Schützenkette
abzuriegeln. 

Besonders gefährdete
Straßenabschnitte (Wild-
wechsel über die Straße) sind
zusätzlich zu verlappen. 
3. Der Geschädigte muss be-
weisen, dass das Wild durch
die Jagd hochgemacht wurde
und notwendige Sicherungs-
maßnahmen unterblieben

sind. Fand die Jagd in unmit-
telbarer Straßennähe statt, ist
in der Regel davon auszuge-
hen, dass das Wild durch die
Jagd aufgescheucht wurde.
4. Die Straßenverkehrsbehör-
de ist einzuschalten. Über-
nimmt sie die Sicherung, ist
der Jagdausübungsberechtigte
hiervon befreit, nicht aber da-
von, das Treiben von der Straße
weg zu führen und die Rück-
wechsel dicht abzustellen.
5. Gelangt Wild bei einer Ein-
zeljagd auf die Straße, haftet
der Jäger grundsätzlich nicht,
außer es wurde in unmittelba-
rer Straßennähe bejagt.   ◆
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Bei Treiben in Straßennähe
kann der Jagdleiter für 

Wildunfälle haften
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